
 
Beratungsvorlage:  der öffentlichen ORW-Sitzung  TOP  am  
  der öffentlichen ORE-Sitzung   TOP  am  
  der nicht öffentlichen BA-Sitzung  TOP 3.1 a) am 12.03.2024 
  der öffentlichen GR-Sitzung   TOP 3.8 a) am 19.03.2024 
 
TOP: 
Bauantrag für Flurstück Nr. 34, Gemarkung Wittental, Eichbühl 1 – Neubau zweier 
landwirtschaftlichen Hallen sowie Teil-Nutzungsänderung einer bestehenden landwirtschaftlichen 
Halle im Außenbereich (Anlage) 
 
 
Sachverhalt: 
 
Für das Grundstück Eichbühl 1, Flurstück Nr. 34, Gemarkung Wittental, wurde ein Bauantrag zum Neubau 
zweier landwirtschaftlicher Hallen sowie zur Teil-Nutzungsänderung einer bestehenden 
landwirtschaftlichen Halle eingereicht. Das Grundstück liegt im planungsrechtlichen Außenbereich und ist 
daher nach § 35 Baugesetzbuch (BauGB) zu beurteilen. 
 
Bereits in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 27.06.2023 wurde über das Bauvorhaben 
beraten. Damals war jedoch nur der Neubau einer landwirtschaftlichen Halle beantragt. Der Gemeinderat 
stimmte dem Vorhaben einstimmig – ohne Enthaltungen – zu. 
 
Geplant ist der Neubau zweier landwirtschaftlicher Hallen. Beide Hallen sollen nach Nordosten an 
bestehende Hallen angebaut werden. Während die eine Halle 14,30 m x 8,30 m groß werden soll 
(Firsthöhe 5,57 m), ist die andere Halle mit 19,00 m x 13,00 m geplant (Firsthöhe 7,07 m). Diese Halle soll 
durch einen Abstellraum in Winkelform mit dem Bestand verbunden werden. 
 
Im bestehenden kleineren Wirtschaftsgebäude ist eine Teil-Nutzungsänderung beantragt. Anstatt der 
landwirtschaftlichen Nutzung sollen auf einem Drittel der Fläche 2 PKW-Stellplätze sowie 10 
Fahrradstellplätze entstehen.  
 
Die Verwaltung hat aus planungsrechtlicher Sicht keine Bedenken und schlägt vor, das Einvernehmen 
gemäß § 36 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 35 BauGB vorbehaltlich der Bestätigung der Privilegierung durch das 
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald zu erteilen. 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Ortschaftsrat Wittental/der Bauausschuss empfiehlt/der Gemeinderat beschließt, das Einvernehmen 
nach § 36 BauGB i.V.m. § 35 BauGB zu erteilen und dem Bauvorhaben vorbehaltlich der Privilegierung 
durch das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald zuzustimmen. 
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